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 Veröffentlicht am 27.09.1988
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80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §174 Abs1 lita Z15;

ForstG 1975 §37 Abs3;

Rechtssatz

§ 37 Abs 3 letzter Satz ForstG soll dem Waldeigentümer bzw. dem Weideberechtigten die Möglichkeit erö9nen, die in §

37 Abs 3 erster Satz ForstG begründete P<icht in Umfang und Dauer eingrenzen zu lassen und allenfalls bestehende

Zweifel oder Unklarheiten über das Vorliegen bzw. das Ausmaß einer Schonungs<äche zu beseitigen. Das gesetzliche

Weideverbot ist jedoch nicht von einer Festlegung der Schonungsfläche gem § 37 Abs 3 letzter Satz ForstG abhängig.
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